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Torsten F. Barthel/Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Exorbitant schnelle Rechtsetzung und Rechtsprechung bei 
exponentieller Virusbedrohung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .259
Das Grundgesetz kennt für eine Pandemiekrise keinen Ausnahmezustand mit 
besonderen Befugnissen für die Exekutive und damit einhergehenden Grund-
rechtsbeschränkungen, wie es beispielhaft in Frankreich der Fall ist. Die Covid-
19-Krise setzt die Bindung der Staatsgewalten an Recht und Gesetz aus Art. 20 
Abs. 3 GG nicht außer Kraft. Und die Grundrechte binden die Staatsgewalt 
gem. Art. 1 Abs. 3 GG.
Die massiven Grundrechtseingriffe, die es in vergleichbarer Weise in den 
71 Jahren des Bestehens des Grundgesetzes noch nie gegeben hat, bedürfen 
einer juristischen Überprüfung genauso wie die Einhaltung der rechtsstaat-
lichen Anforderungen an die Gesetzgebung, der Gewaltenteilung und der 
Rechtsweggarantie nach Art. 19 Abs. 4 GG.
Um zur rechtspolitischen Fachdiskussion in diesem neuen Bereich beizutragen, 
sollen in diesem Beitrag einige der Rechtsetzungsakte betrachtet und eine frühe 
Bestandsaufnahme der bereits ergangenen Judikatur zur Covid-19-Pandemie 
versucht werden. Es geht aber besonders um die wichtige Grundfrage, ob der 
Rechtsstaat auch in der Krise zureichend funktioniert, und um den Stellenwert 
der Grundrechte.

Philipp Legrand

Integration als kommunale Querschnittsaufgabe  .  .  .  .  .  .268
Eine hohe Sozialintegration fördert eine hohe Systemintegration und umge-
kehrt. Insofern ist es sinnvoll, beides zu fördern. Das hier vorgestellte Modell des 
Integrationsquadranten stellt eine Orientierung für das Verwaltungshandeln im 
Kontext kommunaler integrativer Bemühungen dar. Hieraus lassen sich Aufga-
benfelder ableiten, die weiter ausdifferenziert werden müssen. 
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Grundbegriffe und Übungsfälle zum Gewerbe- und  
Gaststättenrecht – Teil II .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .272
Im ersten Teil der Darstellung (DVP 2019, S. 92 – Heft 3) ging es vorrangig um 
den Gewerbebegriff und seine Merkmale sowie die Systematik des Eingriffs-
instrumentariums im Gewerbe- und Gaststättenrecht. In zweiten Abschnitt 
der Darstellung sollen die Besonderheiten des Gaststättenbegriffs, die Erlaub-
nispflicht, die Zuverlässigkeit als zentrale gewerbe- und gaststättenrechtliche 
Voraussetzung sowie eine Gewerbeuntersagung näher betrachtet werden. 

Andreas Haußer

Basiswissen Verhandlungstechnik – Teil I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .275
Verhandeln ist eine wichtige soziale Fähigkeit. Jeder muss als soziales Wesen in 
Interaktion mit anderen Menschen treten, um seine Interessen und Ziele reali-
sieren zu können. So wird soziales Handeln – oft unbewusst – zum „Ver-Han-
deln“. Das Spektrum an Verhandlungssituationen ist dabei groß: Es reicht von 
einer „Familienkonferenz“ zu dienstlichen Verhandlungen über Mitarbeiterge-
spräche bis hin zu Verhandlungen zur Lösung komplexer Interessenkonflikte.

„Gut verhandeln zu können“ ist daher auch für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes neben anderen Sozialkompetenzen wie Führungsqualität, Teamfähig-
keit, emotionale Intelligenz usw. eine wichtige Basisqualifikation, die gelernt, 
geübt und angewendet werden sollte.

Holger Weidemann
Gibt es einen isolierten Rechtsschutz hinsichtlich strittiger 
Verfahrenshandlungen (§ 44a VwGO)? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .281
Verwaltungsakte kommen in einem Verfahren zustande, für das der Gesetz-
geber eine Reihe von Anforderungen aufgestellt hat. Ziel des Verwaltungsver-
fahrens ist es, eine möglichst „richtige“, d. h. vor allem inhaltlich rechtmäßige, 
Regelung zu treffen. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob beim Streit über Verfahrens-
handlungen bereits Rechtsschutz angestrebt werden kann oder ob diese Fragen 
erst und nur zusammen mit der Sachentscheidung überprüft werden können. 
Dieser Basistext erläutert den Anwendungsbereich und die Regelungen des 
hierzu einschlägigen § 44a VwGO.

Marco Weißer
Worauf es bei der Ausbildung von Nachwuchskräften  
wirklich ankommt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .283
Worauf es im Verhältnis zwischen Ausbilder und Auszubildendem ankommt 
und was in dieser „Beziehung“ wirklich zählt, ist Gegenstand dieser Abhand-
lung. Der Beitrag stellt die beiden Bereiche „Beziehung“ und „Haltung“ dar 
und erläutert im Anschluss daran, warum gerade für Lernprozesse die Bezie-
hungsqualität ein höheres Erfolgskriterium ist als eine angewendete Lehr-/
Lernmethode. 

Fallbearbeitung
Bernd Reinemann
Immer wieder Probleme im Sozial(hilfe)recht  .  .  .  .  .  .  .  .  .289
In dieser Fallbearbeitung aus dem Sozialrecht geht es u. a. um Hilfebedürftigkeit 
i. R. der Grundsicherungsleistungen, um das Annahmeverfahren beim BVerfG 
und die Anforderungen an ein Eilverfahren beim Landessozialgericht sowie um 
die Auswirkungen von und den Rechtsschutz gegen Corona-Verordnungen.
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